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§ 5

Die von den zuständigen Stellen Beauftragten sind, 
vorbehaltlich der dienstlichen Berichterstattung und der 
Anzeige von Gesetzwidrigkeiten, verpflichtet, über die 
Einrichtungen und Geschäftsverhältnisse, die durch die 
Ausübung ihrer Befugnisse zu ihrer Kenntnis kommen, 
Verschwiegenheit zu beobachten und sich der Mitteilung 
und der Verwertung der Geschäfts- und Betriebsgeheim
nisse zu enthalten. Sie sind, soweit sie nicht Beamte sind, 
auf die gewissenhafte Erfüllung ihrer Obliegenheiten nach 
§ 1 der Verordnung gegen Bestechung und Geheimnis
verrat nichtbeamteter Personen vom 3. Mai 1917/12. Fe
bruar 1920 (RGBl. 1917 S. 393; 1920 S. 230) durch Hand
schlag zu verpflichten.

§ «

(1) Mit Gefängnis bis zu einem Jahre und mit Geld
strafe oder mit einer dieser Strafen wird bestraft, wer vor
sätzlich

1. die Auskunft, zu der er nach den §§ 1 bis 3 verpflichtet 
ist, ganz oder teilweise verweigert oder nicht in der 
gesetzten Frist erteilt oder unrichtige oder unvoll
ständige Angaben macht;

2. der Vorschrift im § 4 Abs. 1 zuwider die Einsicht in 
Geschäftsbriefe, Geschäftsbücher oder Unterlagen 
für die Bemessung von Preisen oder Vergütungen 
nicht gewährt oder die Besichtigung oder Unter
suchung von Betriebseinrichtungen oder Räumen 
nicht gestattet;

3. die nach § 4 Abs. 2 vorgeschriebenen Lagerbücher 
einzurichten oder zu führen unterläßt.

(2) Wer eine der im Abs. 1 bezeichneten Handlungen 
fahrlässig begeht, wird mit Geldstrafe bestraft.
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